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Gültig nur mit Heft 2: Montage- und Bedienungsanleitung Grenzwertgeber 

Grenzwertgeber Baureihe GWG    Typ GWS 
Sensor der Bauart B1 als Teil einer  
Überfüllsicherung nach EN 13616  

   
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 
nach 94/9/EG (ATEX) EX5 03 02 18968 006X 

Bisheriger bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis: 
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (informativ) Z-65.17-226  

Bisheriges Bauartzulassungs-Kennzeichen (informativ) 
02/PTB Nr. III B/S 1550 (Typ 080-40/41/42) 
02/PTB Nr. III B/S 1896 (Typ 081-41/42) 

Achtung Anlagenbetreiber! 
Lassen Sie sich bitte auf Seite 16 von Ihrem Fachbetrieb den  
ordnungsgemäßen Einbau des Grenzwertgebers bestätigen. 
Alle nachfolgenden Hinweise dieses Heftes und der Montage- und Bedienungsanlei-
tung Heft 2 müssen vom Fachbetrieb und Betreiber beachtet, eingehalten und ver-
standen werden. 
Für den bestimmungsgemäßen Betrieb und zur Einhaltung der Gewährleistung ist die-
se Beschreibung mit der EG-Konformitätserklärung und die Montage- und Bedie-
nungsanleitung im Heft 2 zu beachten und den Betreiber auszuhändigen. Diese muss 
beim Betreiber der Anlage vorliegen. 

 
 

 

Die Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Instandsetzung des Grenzwertgebers ist 
nur von Fachbetrieben nach Wasserrecht vorzunehmen. Diese werden im Folgenden 
nur noch „Fachbetrieb“ genannt. Dieses trifft nicht zu, wenn die Anlage nach landes-
rechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen ist. 

 

GEWÄSSERSCHUTZ 
Flüssige Brenn- und Kraftstoffe können wassergefährdende Stoffe sein!  
Bei Wartungsarbeiten müssen diese Medien aufgefangen werden.  
Entsprechende Gesetze und Verordnungen zum Gewässerschutz beachten! 

 
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG IN 
EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN BEREICHEN 

 

Kann die Bildung einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre nicht ausgeschlos-
sen werden, sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen nach der Betriebssicherheits-
verordnung durchzuführen. Es besteht die Pflicht, die Wahrscheinlichkeit explosions-
fähiger Atmosphäre, das Vorhandensein von Zündquellen und mögliche Auswirkungen 
von Explosionen zu beurteilen und danach die explosionsgefährdeten Bereiche in Zo-
nen einzuteilen und Maßnahmen zu treffen. 

Der Grenzwertgeber Typ GWS entspricht den Anforderungen für Geräte und Schutzsysteme zur bestim-
mungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen nach der Richtlinie 94/9/EG. Außer-
dem sind weitere technische und organisatorische Maßnahmen nach Anhang 4 der BetrSichV zu treffen.  

Einbau zulässig in Ex-
Zone 

 

Grenzwertgeber 1  
Zündschutzart EEx ia IIC T4 

Sondenrohr  mit Fühler  0    

Bei Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen Montage- und Bedienungsanleitung Heft 2 beach-
ten! 
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BESCHREIBUNG und FUNKTIONSWEISE 

 

Das Überfüllen der Tanks für flüssige 
Brenn- und Kraftstoffe muss nach den 
Vorschriften zum Schutz der Gewässer 
vor Verunreinigungen verhindert wer-
den. Diese grundlegende Anforderung 
ist erfüllt, wenn Straßentankfahrzeuge 
mit einer Abfüllsicherung ausgerüstet 
sind, die im Zusammenwirken mit einem 
vorgeschriebenen Grenzwertgeber ein 
Überfüllen der Tanks selbsttätig verhin-
dert. 

Grenzwertgeber sind Sicherheitseinrichtungen, die gemeinsam mit der Abfüllsicherung vor Erreichen 
des zulässigen Füllungsgrades bei einer eingestellten Füllhöhe den Füllvorgang selbsttätig unterbrechen. 
Deutschland: VAUwS (Entwurf), VAwS der Bundesländer, TRwS 779, TRwS 791, TRbF 20, DIN 4755, 
TRÖl: Tanks (Behälter) in Anlagen zum Lagern von Heizöl EL, Dieselkraftstoff und Ottokraftstoffen dür-
fen aus Straßentankwagen und Aufsetztanks nur unter Verwendung einer selbsttätig schließenden Ab-
füllsicherung befüllt werden. 
Österreich: TRÖL: Für Öltanks ist gegen Überfüllen eine Sicherheitseinrichtung der Bauart B1 nach 
ÖNORM EN 13616 vorgeschrieben. Zur Bestätigung der Konformität mit dieser Norm sind Überfüllsiche-
rungen mit der CE Kennzeichnung zu versehen. 
Die Grenzwertgeber der Baureihe GWG sind definiert als ein Sensor für Lagertanks mit Stromschnittstel-
le als Teil einer Überfüllsicherung des Typs B bzw. Bauart B1 nach DIN EN 13616. Sie entsprechen in 
ihrem Aufbau einem Grenzwertgeber nach TRbF 511. Grenzwertgeber der Baureihe GWG erfüllen so-
wohl die Beschaffenheitsanforderungen der DIN EN 13616 als auch der TRbF 511. 

 

Die Grenzwertgeber der Baureihe GWG verfügen nunmehr anstelle des bauaufsichtlichen 
Verwendbarkeitsnachweises das CE-Kennzeichen für ein Bauprodukt nach Rechtsvorschrif-
ten zur Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft, die auch die bauauf-
sichtlichen und wasserrechtlichen Anforderungen umfassen; Grundlage dafür ist die harmo-
nisierte EN 13616. Siehe dazu Bauregelliste B Teil 1 Nr. 1.15.7 und beiliegende EG-
Konformitätserklärung. 

 Befüllung und Gewässerschutz 

Nach § 62 "Anforderungen an den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen" des WHG 
(Wasserhaushaltsgesetz) gilt: 
(1) Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe sowie 
Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im 
Bereich öffentlicher Einrichtungen müssen so beschaffen sein und so errichtet, unterhalten, betrieben 
und stillgelegt werden, dass eine nachteilige Veränderung der Eigenschaften von Gewässern 
nicht zu besorgen ist. 
Nach § 2 "Besondere Pflichten beim Befüllen und Entleeren" der Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom 31. März 2010 gilt ebenfalls: 
Wer eine Anlage zum Lagern wassergefährdender Stoffe befüllt oder entleert, hat diesen Vorgang zu 
überwachen und sich vor Beginn der Arbeiten vom ordnungsgemäßen Zustand der dafür erforderlichen 
Sicherheitseinrichtungen zu überzeugen. Die zulässigen Belastungsgrenzen der Anlagen und der 
Sicherheitseinrichtungen sind beim Befüllen oder Entleeren einzuhalten. 
Für die Maßnahmen vor, während und nach der Befüllung von Tanks von Heizölverbraucheranlagen 
wird auf das "Arbeitsblatt DWA-A 791 – Technische Regel wassergefährdender Stoffe (TRwS) – 
Heizölverbraucheranlagen" (zur Zeit Entwurf) verwiesen. Wenn eine ordnungsgemäße Befüllung nicht 
sichergestellt werden kann, ist die Befüllung durch den Fahrer des Straßentankfahrzeuges abzulehnen. 

Die Befüllung ist spätestens bei Erreichen des selbst ermittelten möglichen Füllvolumens und 
vor Ansprechen des Grenzwertgebers zu beenden. 
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Austausch von Grenzwertgebern (an Tanks älterer Bauart) 
Aus DIBt-Mitteilungen Heft 1/2008 

Beim Austausch von Grenzwertgebern an Tanks mit Prüfbescheiden oder allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassungen dürfen nunmehr alle Grenzwertgeber mit bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis ein-
gebaut werden, die in den vorgesehenen Anschluss am Tank passen und die eine solche Länge haben, 
mit der das bisherige Einstellmaß wieder einstellbar und das dazugehörige Kontrollmaß ablesbar ist. 

 

Hinweis Grenzwertgeber älterer Bauart 

  

Loch-Ausführung Schlitz-Ausführung 

Verpilzungen können Grenzwertgeber älterer Bauart – mit 
einzelnen Öleintritts- bzw. Luftaustrittsbohrungen – Loch-
Ausführung – anstelle der heute üblichen durchgehenden 
Längsschlitze – Schlitz-Ausführung – verschließen und die 
Bildung eines Luftpolsters beim Befüllvorgang bewirken, so 
dass der Fühler nicht mit dem Brenn- oder Kraftstoff in Be-
rührung kommen kann. 

Daher sollten diese Grenzwertgeber älterer Bauart durch 
neue Grenzwertgeber ersetzt werden. 

BETRIEBSMEDIEN in TANKS/BEHÄLTERN 

Brennstoff mit einem Flammpunkt > 55 °C, zum Beispiel,: 
• Heizöl EL nach DIN 51603-1 (DE), Heizöl L nach DIN 51603-2 (DE) 

• Gasöl D nach BS 2869 (GB), Heizöl nach NBN T 52-716 (BE), Dieselöl nach NBN T 52-716 und 
EN 590 (BE), Heizöl extra leicht nach ÖNORM C1109 (AT), Heizöl leicht nach ÖNORM C1108 (AT), 
Gasöl nach BDS 9805 (BG), Gasöl (Dieselöl) nach EN 590 (BG), Heizöl nach UNI 6579 (IT), Heiz-
öl L-1 nach PN C 96024 (PL), Heizöl L-2 nach PN C 96024 (PL), Heizöl HF extra leicht nach 
SIST 1011 (SI), Heizöl CH-Qualität nach SN 181160-2 (CH), Heizöl Euro-Qualität nach SN 181160-2 
(CH), Heizöl Eo1 nach SS 155410 (SE) 

• Heizöl EL A und EL A Bio nach DIN V 51603-6 (DE), FAME nach DIN EN 14213, Heizöl extra leicht 
mit biogenen Komponenten nach ONR 31115 (AT), BTL, Pflanzenöle (wie Baumwollsaat-, Weizen-
keim-, Rizinus-, Palm-, Raps-, Soja-, Oliven-, Kokos-, Sonnenblumenöl u. a.), hydrierte Pflanzenöle 
(z. B. NExBTL), Brennstoffe nach DIN 6601, DIN EN 12285-1 Anhang B, Heizöle nach 
prCEN/TR 15738, Gemische Gasöl nach BS 2869 mit FAME nach BS (DIN) EN 14213 oder 
BS (DIN) EN 14214 (1 bis 99 %) - erfasst in: Bio-Flüssigkeiten für Verbrennungsprozesse nach 
prOPS 24 (GB) 
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Kraftstoff mit Flammpunkt > 55 °C 
• Dieselkraftstoff nach DIN EN 590, Dieselkraftstoff nach DIN EN 590: 6 Klassen für gemäßigtes Klima 

(bis -20 °C) und 5 Klassen für arktisches oder strenges Winter-Klima, Dieselkraftstoff mit bis zu 7 % 
FAME nach DIN 51628, Dieselkraftstoff NATO-Kode F-75, Bw-Kode FY0050 nach BWB TL 9140-
0003, FT-Diesel, US-Diesel DF2 

• FAME (Biodiesel, RME) nach DIN EN 14214, RME, PME; UFOME, AME, Gemische Dieselkraftstoff 
und FAME: B5, B7, B20, B30 u.a. nach DIN EN 590, DIN 51628 und anderen technischen Normen, 
die unterschiedliche Mischungsanteile gestatten. 

• Rapsölkraftstoff nach RK-Qualitätsstandard 05/2000, DIN V 51506, Biodiesel nach ASTM D 6751 (US)

Kraftstoff, entzündliche, leicht- und hochentzündliche Stoffen mit einem Flammpunkt ≤ 55 °C: 
• Ottokraftstoff nach DIN EN 228 mit zulässigen Beimischungen von Ethanol (E5, E10), 

MTBE/ETBE/TAEE und DIN 51600 

• Spezialbenzine: Petrolether nach DIN 51630, Siedegrenzenbenzine nach DIN 51631, Testbenzine 
nach DIN 51632, Wetterlampenbenzine nach DIN 51634, FAM-Normalbenzine nach DIN 51635, 
Flugkraftstoff Avgas 100 LL, 80 und 100 gemäß ASTM D910, ASTM D 1655-01, Jet A 1 gemäß 
World Jet Fuel Specifications, z. B. gemäß DEFSTAN 91-90/1, F 34 (JP 8) gemäß DEFSTAN 91-87, 
F 44 (JP 5) gemäß DEFSTAN 91-86, Flugturbinenkraftstoff nach BWB TL 9130-0012, NATO-Code F-
34, Bw-Kode FY0015, Spezialbenzin NATO-Kode S-752, Bw-Kode SY7155 nach BWB TL 6810-
0012, Spezialbenzin Typ I NATO-Kode ohne, Bw-Kode SY7365 nach BWB TL 6810-0092 

• Ottokraftstoff E10 nach DIN 51626-1, Ottokraftstoff E5 nach DIN 51626-2, Ethanol-Dieselkraftstoff-
Gemisch D 20, Bio-Butanol (BP) 

• ETBE, MTBE und TAEE, ABE (Azeton, Butanol, Ethanol), Methanol MeOH, DME, BTL, GTL, CTL, 
Mischungen von Bio-Kraftstoffen, z. B. HVO Hydrierte Pflanzenöle, Kraft- und Brennstoffe (Klasse F) 
als Schiffskraftstoffe nach DIN ISO 8216-1, Gasöl nach ISO 8217, Kraftstoffe nach DIN 6601, DIN EN 
12285-1 Anhang B 

Andere wassergefährdende Stoffe, zum Beispiel: 
• Flüssigkeiten nach DIN 6601, DIN EN 12285-1 Anhang B 

• Schmieröle, nichtleitende Flüssigkeiten 

Weitere Brenn- und Kraftstoffe nach TARIC-Warenbeschreibung *) 
• 1507 Sojaöl, 1508 Erdnussöl, 1509 Olivenöl, 1510 andere Öle, 1511 Palmöl, 1512 Sonnenblumenöl, 

Safloöl und Baumwollsamenöl, 1513 Kokosöl, Palmkernöl und Babassuöl, 1514 Raps- und Rübsenöl 
und Senföl, 1515 andere pflanzliche Fette und fette Öle, 3819 Flüssigkeiten für hydraulische Bremsen 
und andere zubereitete Flüssigkeiten für hydraulische Kraftübertragung 

• 2710 11 31, 2710 11 51 und 2710 11 59 verbleites Benzin, 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 und 
2710 11 49 unverbleites Benzin, 2710 19 41 bis 2710 19 49 Gasöl, 2710 19 21 und 2710 19 25 Kero-
sin 

*) Grundlage Richtlinie 2003/96/EG „Richtlinie zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von 
Energieerzeugnissen und elektrischem Strom“ vom 27.10.2003; Codes der Kombinierten Nomenklatur gemäß Verordnung (EG) Nr. 
2031/2001 vom 6.08.2001 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87; TARIC-Codes informativ: 

EINSATZBEREICH GRENZWERTGEBER 
Der Grenzwertgeber darf in Verbindung mit einer Steuereinrichtung am Straßentankfahrzeug in folgen-
den Tanks eingebaut und verwendet werden: 

• Batteriebehälter (Tanks) nach DIN 6620. 
• Standortgefertigte Behälter (Tanks) aus Stahl für die oberirdische Lagerung von wassergefährden-

den, brennbaren Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A III und wassergefährdenden, nichtbrennbaren 
Flüssigkeiten; Bau- und Prüfgrundsätze nach DIN 6625-1 und DIN 6625-2 (ÖNORM C 2117). 

• Unterirdische und oberirdische zylindrische liegende Behälter aus Stahl nach DIN 6608-1, DIN 6608-2, 
DIN 6616, DIN 6617, DIN 6624-1, DIN 6624-2, EN 12285-1 und EN 12285-2 oder ähnliche Behälter. 

• Oberirdische zylindrische Flachboden-Tankbauwerke aus metallischen Werkstoffen nach DIN 4119-1. 
• Zylindrische stehende Behälter aus Stahl nach DIN 6618, DIN 6619-1, DIN 6619-2, DIN 6623-1 und 

DIN 6623-2 oder ähnliche Behälter. 
• Geschweißte ortsfeste drucklose Behälter (Tanks) aus Thermoplasten nach DIN EN 12573-1, 

DIN EN 12573-2, DIN EN 12573-3, DIN EN 13341, DIN EN 15724. 
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• Oberirdische GFK-Tanks und -Behälter nach DIN EN 13121, Teile 1 bis 3. 
• Tanks/Behälter aus Kunststoff oder anderen anerkannten Werkstoffen, deren Bauform und Abmes-

sungen den vorstehend aufgeführten Normen entsprechen und die über einen bauaufsichtlichen Ver-
wendbarkeitsnachweis verfügen (z.B. allgemein bauaufsichtliche Zulassung). 

• Andere Tanks in Verbindung mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. 
Weitere Einsatzbereiche: 
• Brennstofftanks im Sinne der RheinSCHUO "Rheinschiffuntersuchungsordnung". 
• Kraftstoffbehälter für Wasserfahrzeuge im Sinne des Arbeitsblattes DWA-A 783 „Betankungsstellen 

für Wasserfahrzeuge“. 
• Grenzwertgeber nach TRbF 511 in Schienenfahrzeugen für Diesel und Heizöl im Geltungsbereich DB 

mit BN 411 013-01 "Schnittstelle zwischen Tankanlage und Schienenfahrzeug". 
• Grenzwertgeber in Kraftstofftanks von Fahrzeugen. 

 

Bei der Lagerung von Kraftstoffen mit einem Flammpunkt ≤≤≤≤ 55 °C müssen Stan-
dardtanks (Prüfdruck 2 bar, maximale Volumen 100 m3 oder explosionsdruck-
stoßfest sein. (Vergleiche TRbF 40 Nr. 5 Abs. 2 Ziffer 3 bis 7) 

 MONTAGEHINWEISE 
Voraussetzung für ein einwandfreies Funktionieren des Grenzwertgebers ist eine fachgerechte Installa-
tion unter Beachtung der für Planung, Bau und Betrieb der Gesamtanlage gültigen technischen Regeln. 
Für Fehler, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung entstehen, wird keine Haftung übernommen. 
Vor der Montage ist der Grenzwertgeber auf Transportschäden und Vollständigkeit zu prüfen 
Der Grenzwertgeber muss entsprechend den Vorgaben der Montage- und Bedienungsanleitung Heft 2 
eingebaut werden. 
Die Einstellung des Grenzwertgebers hat zu erfolgen: 
• Nach den Tabellen für die genannten DIN-Behälter, die vom TÜV Nord e.V. berechnet wurden (siehe 

Heft 2) 
• durch Auslitern des Tanks 
• Ermittlung oder Berechnung des Einstellmaßes nach den Möglichkeiten von Tabelle T 12 in Heft 2  
• bei besonderen Verhältnissen durch Festlegung einer benannten Prüfstelle und des Herstellers der 

Anlage. 

TABELLE 1: Zulässiger Füllungsgrad bei Lmax von Tanks für Brenn- und Kraftstoffe: 

Tank Zulässiger  
Füllungsgrad 6) oberirdisch unterirdisch 5) 

Brennstoff Kraftstoff 9) Erddeckung 

90 % (V/V) 7) l  l l — 
l  l l — 

 l l l < 0,3 m 1) 2) 4) 

 l l l < 0,8 m 3) 

 l  l ≥ 0,8 m 9) 

95 % (V/V) 

 l l l    k. A. 8) 

 l l l ≥ 0,3 m 1) 2) 4) 97 % (V/V) 

 l l l ≥ 0,8 m 3) 9) 

1) Nur bei Brennstoffen mit einem räumlichen Wärmeausdehnungskoeffizient β ≤ 85 � 10-5/K 
    z. B. Heizöl EL 
2) Nur bei Kraftstoffen mit einem räumlichen Wärmeausdehnungskoeffizient β ≤ 85 � 10-5/K 
    z. B. Dieselkraftstoff 
3) Nach DIN 4755 
4) Nach TRÖl Auflage 1.5 und TRwS 791 
5) Nur Typ GWS 
6) Maximal zulässiges Lagervolumen < tatsächliches Volumen des Tanks 
7) Tanks in Schienenfahrzeugen nach DIN EN 45545-7 
8) Gilt in Österreich für Tanks, nach TRÖL 2. Auflage 
9) Bei Kraftstoffen mit einem Flammpunkt ≤ 55 °C ist eine Erddeckung von ≥ 0,8 m einzuhalten. 
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Der Flüssigkeitsspiegel im Tank darf die zulässige Füllhöhe Lmax für 
den zulässigen Füllungsgrad nicht überschreiten! 

 Die angegebenen Einstellmaße in den Tabellen beziehen sich auf eine Länge 
der Füllleitung von maximal 20 m in DN 50. Bei längeren Füllleitungen muss das 
Einstellmaß neu bestimmt werden. 
Siehe Tabelle T 12 von Heft 2. 

 In Deutschland gilt: TRbF 20: "Für Behälter/Tanks zur Lagerung brennbarer 
Flüssigkeiten mit giftigen oder ätzenden Eigenschaften soll ein mindestens 3 % 
niedrigerer Füllungsgrad … eingehalten werden." 

 
Bei der Lagerung von Kraftstoffen mit einem Flammpunkt ≤ 55 °C müssen 
Standardtanks (Prüfdruck 2 bar, maximale Volmen 100 m3 oder 
explosionsdruckstoßfest sein und jeweils mit einer Erddeckung von mindestens 
0,8 m eingelagert werden (wegen Glaskapselung des Kaltleiters). 

 Verwendung in Überschwemmungsgebieten 

Der Grenzwertgeber ist für den Einbau in Überschwemmungs- und Risikogebieten bis 10 m Wasserhö-
he geeignet. Die Dichtheit zwischen Einbaukörper und Tank muss mittels beiliegender Dichtung herge-
stellt sein. 

Funktionsweise eines Grenzwertgebers 

Für die Funktion eines Grenzwertgebers wird das Prinzip eines temperaturabhängigen 
elektrischen PTC-Widerstandes – auch Kaltleiter oder Fühler genannt – genutzt. Mit 
dem Widerstand des Kaltleiters stellt sich ein Strom ein.  
Nur wenn der Grenzwertgeber mit der Steuereinrichtung am Straßentankfahrzeug 
beim Füllvorgang über eine Leitung verbunden wird, wird dieser mit einer Spannung 
beaufschlagt. Dies bewirkt eine Aufheizung des Kaltleiters. Ein dieser Temperatur ent-
sprechender Strom wird verstärkt und bewirkt die Öffnung des Absperrventils am Stra-
ßentankfahrzeug. Beim Erreichen der Füllhöhe L1 im Tank taucht der Kaltleiter in das 
Betriebsmedium ein und ändert durch Abkühlung sprungartig seinen elektrischen Wi-
derstand. Diese Widerstandsänderung bewirkt eine Stromänderung im Grenzwertge-
berstromkreis, die über die Steuereinrichtung die sofortige Beendigung des Füllvor-
ganges durch Schließen des Absperrventils am Straßentankfahrzeug zur Folge hat.  
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Grundaufbau Grenzwertgeber Baureihe GWG 

Bildlegende 
für Heft 1 und 2  

Anschlusseinrichtung, 
Verschlusskappe  

Anschlusseinrichtung, 
Stecker 

 Kabel  
Sondenlänge in mm, dau-
erhaft eingeprägt  

Kerbe als Markierung für 
Sondenlänge 

 Anschluss Tankplatte  Einbaukörper  Sondenrohr 

 Fühler (Kaltleiter)  Fühler-Schutzhaube  Feststellschraube 

 Dichtung  Befestigungswinkel   

      

 Kabelverbindungsarmatur  Quetschring / Klemmring  Schneidring 

 Druckschraube  Anschlussklemme  Verschlussschraube 

 Dichtring  Kabelverschraubung  Füllleitung 

 Füllrohrverschluss  Kabelbinder  Einführung flüssigkeitsdicht 

 Durchführung: Bei nichtentzündlichen Flüssigkeiten: flüssigkeitsdicht;  
Bei entzündlichen, leicht- und hochentzündlichen Flüssigkeiten: gasdicht. 

 Schutzrohr  Scheibe  Dichtung 

 Teleskoprohr  Überwurfmutter  Teleskop-Übergangsstück 

 

Der Grenzwertgeber besteht aus einem höhenverstellbaren 
Sondenrohr, an deren unterem Ende sich eine geschlitzte Fühler-
Schutzhülse befindet. 
Der Grenzwertgeber wird mittels eines Einbaukörpers senkrecht in 
den Tank eingebaut. Zum Anschluss der Verbindungsleitung von der 
Steuereinrichtung der Überfüllsicherung am Straßentankfahrzeug 
dient eine Anschlusseinrichtung. 
Der Grenzwertgeber ist mit zwei Markierungen versehen: 

• Für den Ansprechpunkt des Fühlers bei L1 und 

• für die Sondenlänge Z mit Angabe des Maßes in mm und 
dauerhaft eingeprägt. 
Beispiel: Wert 400 für Z = 400 mm 
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Füllhöhen nach DIN EN 13616 

Füllhöhe L1 Höhe, bei der die Befüllung unterbrochen oder stark verringert wird. Diese wird 
so eingestellt, dass bei der Entleerung der Schlauchleitung des 
Straßentankfahrzeuges und der Füllleitung die Füllhöhe L2 nicht überschritten 
wird. Die Füllhöhe L1 ist das Bezugsmaß für Ü X. 

Füllhöhe L2 Höhe, bei der der Grenzwertgeber jede weitere Zufuhr von Betriebsmedium, 
beim Befüllen eines Tankes vor oder bei Erreichen der maximalen Füllhöhe 
Lmax verhindert. 

Zulässige Füllhöhe Lmax Höhe bei zulässigem Füllungsgrad nach TABELLE 1 auf Seite 5. 
Der Einbaukörper dient zur Befestigung der Sonde im Tank mittels Außengewinde. Die möglichen Aus-
führungen des Grenzwertgebers Typ GWS mit Einbaukörper, Anschlusseinrichtung und Besonderheiten 
sind im Bild auf Seite 9 dargestellt. 

SONDENLÄNGE 

Realisierbare Sondenlänge Z = 100 ÷ 3000 mm 
Beim Einbau ist folgendes zu beachten: 
• GWG mit Sondenrohrlängen Z bis 300 mm: Die Kerbe und der Wert für Z muss nach Einbau erkenn-

bar sein. 

• GWG mit Sondenrohrlängen Z = 1000 ÷ 3000 mm: Das aus dem Tank herausragende Sondenrohr 
ist gegebenenfalls gegen mechanische Beanspruchungen zu schützen. 

EINSTELLMASS  X 

Abstand zwischen Ansprechpunkt des Fühlers bei L1 und der Bezugskante Tankmuffe für Einbaukörper. 

KONTROLLMASS  Y = Z - X 

Abstand zwischen oberer Markierung für Z und der Bezugskante Tankmuffe für Einbaukörper. 
Heft 2 enthält eine Zusammenstellung der Einstellmaße für Tanks nach Baunormen und einen Berech-
nungsansatz für Tanks ohne Baunormen. 
Bei Batterietanks für den Brennstoff Heizöl, die kommunizierend oder nichtkommunizierend miteinander 
verbunden sind, muss der Einbauort des Grenzwertgebers – welcher Tank – von einer benannten Prüf-
stelle festgelegt sein. 

Bei Batterietanks 
aus Kunststoff 
oder GFK, die 
von oben befüllt 
werden, befindet 
sich der Grenz-
wertgeber in Füll-
richtung gesehen 
im Allgemeinen 
auf dem ersten 
Tank. 
Die Anschluss-
einrichtung ist in 
Nähe des Füll-
rohrverschlusses 
zu installieren 
und ist diesem 
damit eindeutig 
zugeordnet. 
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Grenzwertgeber Typ GWS mit Ausführungsvarianten 

  
mit Rohrarmatur 904 und Einbaukörper G 1 

Z = 400 mm 
mit loser Wandarmatur 905 und Einbaukörper G 1 

Z = 400 mm 

  
mit Rohrarmatur 907 und Einbaukörper G 1 

Z = 400 mm 
Teleskop-Ausführung mit Rohrarmatur 904 und 

Einbaukörper G 1 
Z = 400 mm 
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Wichtig für eventuelle Gewährleistungsansprüche! 

BEIM ANLAGENBETREIBER AUFBEWAHREN 

Einbaubescheinigung des Fachbetriebes 
Hiermit bestätige ich den ordnungsgemäßen Einbau des Grenzwertgebers entsprechend der gültigen Montage- und 
Bedienungsanleitung. Nach Abschluss der Montage wurde das Gerät der Inbetriebnahme und einer Funktionsprüfung 
unterzogen. Der Grenzwertgeber arbeitete zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme störungsfrei. 

Der Grenzwertgeber wurde eingebaut in einen Tank: 

Hersteller: ►  

Fabrikat- Nr. ►  

Bauaufsichtlicher 
Verwendbarkeitsnachweis Tank: ► 

 

Tank nach Baunorm ►  

Inhalt Tank in Liter: ►  

Maximal zulässiger Füllungsgrad ► % (V/V) 

Länge der Füllleitung ► ���� ≤≤≤≤ 20 m DN 50 oder:                         m 

GWG-Einstellmaß X = ► mm 

GWG-Kontrollmaß Y = ► mm 

GWG-Sondenlänge Z =  ► mm 

Bei GWG-Austausch: Ausgebaut wurde ein 
Grenzwertgeber mit bauaufsichtlichem 
Verwendbarkeitsnachweis ► 

 

Bei GWG-Austausch: Ausgebaut wurde ein 
Grenzwertgeber mit Kontrollmaß Y = ► 

mm 

Anschrift des Betreibers Anschrift des Fachbetriebes 

     

     

     

     

     

     
Ort, Datum Fachbetrieb (Stempel, Unterschrift) 
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